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 U N I V E R S I T Ä T   K O N S T A N Z 

 
Satzung der Universität Konstanz für das hochschuleigene 
Auswahlverfahren in dem Studiengang Geschichte (Haupt-
fach) mit akademischer Bachelor-Abschlussprüfung 

 
Vom 10. März 2006 
 

Kennziffer:  
______ 
Stand: 10.03.2006 

 

Aufgrund von § 6 Abs. 1 und 2 des Hochschulzulassungsgesetzes (HZG) vom 15. Sep-
tember 2005 (GBl. S. 630), § 63 Abs. 2 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 1. Ja-
nuar 2005 (GBl. S. 1), geändert am 19. Dezember 2005 (GBl. S. 794, 798), und von § 9 
Abs. 1 Nr. 2b) und § 10 Abs. 1 und 5 der Hochschulvergabeverordnung (HVVO) vom 13. 
Januar 2003 (GBl. S. 63), zuletzt geändert am 12. Mai 2005 (GBl. S. 404), hat der Senat 
der Universität Konstanz am 22. Februar 2006 die nachfolgende Satzung beschlossen. 
 
 
Präambel 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser Satzung in männ-
licher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen und Männer und können auch in 
der entsprechenden weiblichen Sprachform geführt werden. Dies gilt auch für die Führung 
von Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
  
 
§ 1 Anwendungsbereich 
Die Universität Konstanz vergibt im Studiengang Geschichte (BA) nach dem Abzug von 
Vorabquoten 90 vom Hundert der noch verfügbaren Studienplätze an Studienbewerber 
nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens. Die Auswahlentschei-
dung wird nach dem Grad der Eignung und Motivation des Bewerbers für den gewählten 
Studiengang und den angestrebten Beruf getroffen.  
 
 
§ 2 Fristen  
Zulassungen für Studienanfänger sind nur zum Wintersemester möglich. Der Antrag auf 
Zulassung muss bis zum 15. Juli eines Jahres bei der Universität eingegangen sein (Aus-
schlussfrist).  
 
 
§ 3 Form des Antrags 
(1) Der Antrag ist in der von der Universität vorgesehenen Form zu stellen. 
(2) Dem Antrag sind in beglaubigter Kopie beizufügen: 
a)  das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung (HZB), einer einschlä-

gigen fachgebundenen HZB bzw. einer ausländischen HZB, die von der zuständigen 
staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannt worden ist,  

b) Nachweise über eine abgeschlossene mindestens zweijährige Berufsausbildung und 
eine ggf. vorhandene Berufsausübung, die über die Eignung für den gewählten Stu-
diengang Aufschluss geben können. 
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(3) Die Universität kann verlangen, dass die der Auswahlentscheidung zugrunde liegen-
den Dokumente bei der Immatrikulation (Einschreibung) im Original vorzulegen sind. 
 
 
§ 4 Auswahlkommission 
(1) Vom Fachbereich Geschichte und Soziologie wird zur Vorbereitung der Auswahlent-
scheidung eine Auswahlkommission eingesetzt. Sie besteht aus zwei Personen, die dem 
hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal angehören. Ein Mitglied muss der Gruppe 
der Professorenschaft angehören. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre. Eine 
Wiederbestellung ist möglich. 
(2) Die Auswahlkommission berichtet dem Fachbereichsrat nach Abschluss des Vergabe-
verfahrens über die gesammelten Erfahrungen und macht Vorschläge für die Weiterent-
wicklung des Auswahlverfahrens. 
 
 
§ 5 Auswahlverfahren 
(1) Am Auswahlverfahren nimmt nur teil, wer 
a) sich frist- und formgerecht um einen Studienplatz beworben hat und 
b) nicht im Rahmen einer vorweg abzuziehenden Quote am Vergabeverfahren teilnimmt. 
(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Auswahl 
aufgrund der in § 6 genannten Auswahlkriterien und erstellt gemäß § 7 eine Rangliste. Die 
Entscheidung über die Auswahl trifft der Rektor aufgrund einer Empfehlung der Auswahl-
kommission. 
(3) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Unterlagen nach § 3 Abs. 2 nicht fristgerecht 
oder nicht vollständig vorgelegt wurden. 
(4) Im übrigen bleiben die allgemein für das Bewerbungs- und Zulassungsverfahren gel-
tenden Bestimmungen in der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität 
Konstanz unberührt. 
 
 
§ 6 Auswahlkriterien 
Die Auswahl erfolgt aufgrund einer gemäß § 7 zu bildenden Rangliste nach den folgenden 
Kriterien: 
a) die Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung (HZB) 
b) eine für den Studiengang Geschichte (BA) einschlägige, abgeschlossene mindestens 

zweijährige Berufsausbildung und eine ggf. vorhandene einschlägige Berufsausübung.  
 
 
§ 7 Erstellung der Rangliste für die Auswahlentscheidung 
(1) Die Auswahl erfolgt nach einer Punktzahl, die nach Maßgabe der schulischen und 

sonstigen Leistungen in den folgenden Schritten bestimmt wird: 
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1. Bewertung der schulischen Leistungen: 
 
Die Summe der im Abiturzeugnis erreichten Punkte wird durch 56 bzw.60∗ geteilt (max.15 
Punkte). Die sich ergebende Zahl wird auf eine Stelle hinter dem Komma berechnet. Es 
wird nicht gerundet.  
 
Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die vom Punkteschema des Abiturs an staatlichen 
Schulen in der Bundesrepublik Deutschland abweichen, sind die ausgewiesenen Ab-
schlussnoten in einen äquivalenten Wert auf einer Skala von maximal 15 Punkten umzu-
rechnen. Als Anhaltspunkt dient dabei die folgende Tabelle: 
 

Noten sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend

Punkte 15,14,13 12,11,10 9,8,7 6,5,4 3,2,1 0 

 
 
2. Bewertung der beruflichen Leistungen: 
 
Jedes Mitglied der Auswahlkommission bewertet die beruflichen Leistungen gemäß § 6 b) 
auf einer Skala von 0 bis 15. Danach wird aus der Summe der von den einzelnen Mitglie-
dern vergebenen Punktzahlen das arithmetische Mittel bis auf eine Dezimalstelle hinter 
dem Komma berechnet (max. 15 Punkte). Es wird nicht gerundet. 
 
(2) Die Punktzahl nach Absatz. 1 Nr. 1 (schulische Leistungen) wird mit zwei multipliziert 
und danach die Punktzahl nach Absatz 1 Nr. 2 (berufliche Leistungen) addiert.  
 
Auf der Grundlage der so ermittelten Punktzahl (max. 45 Punkte) wird unter allen Teil-
nehmern und Teilnehmerinnen am Auswahlverfahren eine Rangliste erstellt. 
 
(3) Bei Ranggleichheit gilt § 16 HVVO. 
 

§ 8 Ausländerquote 
Die Ausländerquote für den Studiengang Geschichte mit Abschluss Bachelor wird auf 
10% festgelegt. 
 
§ 9  
Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Hochschulvergabeverordnung Baden-
Württemberg in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 
§ 10 In-Kraft-Treten 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Universität Konstanz in Kraft. Sie gilt erstmals für das Wintersemester 
2006/2007. 
 
 

                                                 
∗) bei älteren Abiturzeugnissen mit einer maximal zu erreichenden Punktzahl von 900 Punkten wird durch 60 geteilt,  bei neueren Abi-
turzeugnissen mit einer maximal zu erreichenden Punktzahl vom 840 Punkten wird durch 56 geteilt. 
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Konstanz, 10. März 2006  
 

 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhart von Graevenitz 
-Rektor- 
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 U N I V E R S I T Ä T   K O N S T A N Z 

 
Satzung der Universität Konstanz für das hochschuleigene 
Auswahlverfahren in dem Studiengang Geschichte mit Ab-
schluss Staatsexamen (Hauptfach und Beifach) 

 
Vom 10. März 2006 
 

Kennziffer:  
______ 
Stand: 10.03.2006 

 

Aufgrund von § 6 Abs. 1 und 2 des Hochschulzulassungsgesetzes (HZG) vom 15. Sep-
tember 2005 (GBl. S. 630), § 63 Abs. 2 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 1. Ja-
nuar 2005 (GBl. S. 1), geändert am 19. Dezember 2005 (GBl. S. 794, 798), und von § 9 
Abs. 1 Nr. 2b) und § 10 Abs. 1 und 5 der Hochschulvergabeverordnung (HVVO) vom 13. 
Januar 2003 (GBl. S. 63), zuletzt geändert am 12. Mai 2005 (GBl. S. 404), hat der Senat 
der Universität Konstanz am 22. Februar 2006 die nachfolgende Satzung beschlossen. 
 
 
Präambel 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser Satzung in männ-
licher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen und Männer und können auch in 
der entsprechenden weiblichen Sprachform geführt werden. Dies gilt auch für die Führung 
von Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
  
 
§ 1 Anwendungsbereich 
Die Universität Konstanz vergibt im Studiengang Geschichte mit Abschluss Staatsexamen 
(Lehramt – Hauptfach bzw. Lehramt - Beifach) nach dem Abzug von Vorabquoten 90 vom 
Hundert der noch verfügbaren Studienplätze an Studienbewerber nach dem Ergebnis ei-
nes hochschuleigenen Auswahlverfahrens. Die Auswahlentscheidung wird nach dem 
Grad der Eignung und Motivation des Bewerbers für den gewählten Studiengang und den 
angestrebten Beruf getroffen.  
 
 
§ 2 Fristen  
Zulassungen für Studienanfänger sind nur zum Wintersemester möglich. Der Antrag auf 
Zulassung muss bis zum 15. Juli eines Jahres bei der Universität eingegangen sein (Aus-
schlussfrist).  
 
 
§ 3 Form des Antrags 
(1) Der Antrag ist in der von der Universität vorgesehenen Form zu stellen. 
(2) Dem Antrag sind in beglaubigter Kopie beizufügen: 
a) das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung (HZB), einer einschlägi-
gen fachgebundenen HZB bzw. einer ausländischen HZB, die von der zuständigen staat-
lichen Stelle als gleichwertig anerkannt worden ist,  
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b) Nachweise über eine ggf. vorhandene abgeschlossene Berufsausbildung und Be-
rufsausübung, die über die Eignung für den gewählten Studiengang Aufschluss geben 
können. 
(3) Die Universität kann verlangen, dass die der Auswahlentscheidung zugrunde liegen-
den Dokumente bei der Immatrikulation (Einschreibung) im Original vorzulegen sind. 
 
 
§ 4 Auswahlkommission 
(1) Vom Fachbereich Geschichte und Soziologie wird zur Vorbereitung der Auswahlent-
scheidung eine Auswahlkommission eingesetzt. Sie besteht aus zwei Personen, die dem 
hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal angehören. Ein Mitglied muss der Gruppe 
der Professorenschaft angehören. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre. Eine 
Wiederbestellung ist möglich. 
(2) Die Auswahlkommission berichtet dem Fachbereichsrat nach Abschluss des Vergabe-
verfahrens über die gesammelten Erfahrungen und macht Vorschläge für die Weiterent-
wicklung des Auswahlverfahrens. 
 
 
§ 5 Auswahlverfahren 
(1) Am Auswahlverfahren nimmt nur teil, wer 
a) sich frist- und formgerecht um einen Studienplatz beworben hat und 
b) nicht im Rahmen einer vorweg abzuziehenden Quote am Vergabeverfahren teilnimmt. 
(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Auswahl 
aufgrund der in § 6 genannten Auswahlkriterien und erstellt gemäß § 7 eine Rangliste. Die 
Entscheidung über die Auswahl trifft der Rektor aufgrund einer Empfehlung der Auswahl-
kommission. 
(3) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Unterlagen nach § 3 Abs. 2 nicht fristgerecht 
oder nicht vollständig vorgelegt wurden. 
(4) Im übrigen bleiben die allgemein für das Bewerbungs- und Zulassungsverfahren gel-
tenden Bestimmungen in der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität 
Konstanz unberührt. 
 
 
§ 6 Auswahlkriterien 
Die Auswahl erfolgt aufgrund einer gemäß § 7 zu bildenden Rangliste nach den folgenden 
Kriterien: 
a) die Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung (HZB) 
b) eine für den Studiengang Geschichte einschlägige, abgeschlossene mindestens zwei-
jährige Berufsausbildung und eine ggf. vorhandene einschlägige Berufsausübung.  
 
 
§ 7 Erstellung der Rangliste für die Auswahlentscheidung 
(1) Die Auswahl erfolgt nach einer Punktzahl, die nach Maßgabe der schulischen und 

sonstigen Leistungen in den folgenden Schritten bestimmt wird: 
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1. Bewertung der schulischen Leistungen: 
 
Die Summe der im Abiturzeugnis erreichten Punkte wird durch 56 bzw.60∗ geteilt (max.15 
Punkte). Die sich ergebende Zahl wird auf eine Stelle hinter dem Komma berechnet. Es 
wird nicht gerundet.  
 
Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die vom Punkteschema des Abiturs an staatlichen 
Schulen in der Bundesrepublik Deutschland abweichen, sind die ausgewiesenen Ab-
schlussnoten in einen äquivalenten Wert auf einer Skala von maximal 15 Punkten umzu-
rechnen. Als Anhaltspunkt dient dabei die folgende Tabelle: 
 

Noten sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend

Punkte 15,14,13 12,11,10 9,8,7 6,5,4 3,2,1 0 

 
2. Bewertung der beruflichen Leistungen: 
 
Jedes Mitglied der Auswahlkommission bewertet die beruflichen Leistungen gemäß § 6 b) 
auf einer Skala von 0 bis 15. Danach wird aus der Summe der von den einzelnen Mitglie-
dern vergebenen Punktzahlen das arithmetische Mittel bis auf eine Dezimalstelle hinter 
dem Komma berechnet (max. 15 Punkte). Es wird nicht gerundet. 
 
(2) Die Punktzahl nach Absatz. 1 Nr. 1 (schulische Leistungen) wird mit zwei multipliziert 
und danach die Punktzahl nach Absatz 1 Nr. 2 (berufliche Leistungen) addiert.  
 
Auf der Grundlage der so ermittelten Punktzahl (max. 45 Punkte) wird unter allen Teil-
nehmern und Teilnehmerinnen am Auswahlverfahren eine Rangliste erstellt. 
 
(3) Bei Ranggleichheit gilt § 16 HVVO. 
 

§ 8 Ausländerquote 
Die Ausländerquote für den Studiengang Geschichte mit Abschluss Staatsexamen (Lehr-
amt) wird auf 10% festgelegt. 
 

§ 9  
Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Hochschulvergabeverordnung Baden-
Württemberg in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 
§ 10 In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Universität Konstanz in Kraft. Sie gilt erstmals für das Wintersemester 
2006/2007. 
 
 

                                                 
∗) bei älteren Abiturzeugnissen mit einer maximal zu erreichenden Punktzahl von 900 Punkten wird durch 60 geteilt,  bei neueren Abi-
turzeugnissen mit einer maximal zu erreichenden Punktzahl vom 840 Punkten wird durch 56 geteilt. 
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Konstanz, 10. März 2006  
 
 

 
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhart von Graevenitz 
-Rektor- 
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 U N I V E R S I T Ä T   K O N S T A N Z 

 
Satzung der Universität Konstanz für das hochschuleigene 
Auswahlverfahren in dem Studiengang Soziologie (Hauptfach) 
mit akademischer Bachelor-Abschlussprüfung 

 
Vom 10. März 2006 
 

Kennziffer:  
______ 
Stand: 10.03.2006 

 

Aufgrund von § 6 Abs. 1 und 2 des Hochschulzulassungsgesetzes (HZG) vom 15. Sep-
tember 2005 (GBl. S. 630), § 63 Abs. 2 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 1. Ja-
nuar 2005 (GBl. S. 1), geändert am 19. Dezember 2005 (GBl. S. 794, 798), und von § 9 
Abs. 1 Nr. 2b) und § 10 Abs. 1 und 5 der Hochschulvergabeverordnung (HVVO) vom 13. 
Januar 2003 (GBl. S. 63), zuletzt geändert am 12. Mai 2005 (GBl. S. 404), hat der Senat 
der Universität Konstanz am 22. Februar 2006 die nachfolgende Satzung beschlossen. 
 
 
Präambel 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser Satzung in männ-
licher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen und Männer und können auch in 
der entsprechenden weiblichen Sprachform geführt werden. Dies gilt auch für die Führung 
von Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
  
 
§ 1 Anwendungsbereich 
Die Universität Konstanz vergibt im Studiengang Soziologie (BA) nach dem Abzug von 
Vorabquoten 90 vom Hundert der noch verfügbaren Studienplätze an Studienbewerber 
nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens. Die Auswahlentschei-
dung wird nach dem Grad der Eignung und Motivation des Bewerbers für den gewählten 
Studiengang und den angestrebten Beruf getroffen.  
 
 
§ 2 Fristen  
Zulassungen für Studienanfänger sind nur zum Wintersemester möglich. Der Antrag auf 
Zulassung muss bis zum 15. Juli eines Jahres bei der Universität eingegangen sein (Aus-
schlussfrist).  
 
 
§ 3 Form des Antrags 
(1) Der Antrag ist in der von der Universität vorgesehenen Form zu stellen. 
(2) Dem Antrag sind in beglaubigter Kopie beizufügen: 
a)  das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung (HZB), einer einschlägi-

gen fachgebundenen HZB bzw. einer ausländischen HZB, die von der zuständigen 
staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannt worden ist,  

b) Nachweise über eine abgeschlossene mindestens zweijährige Berufsausbildung und 
eine ggf. vorhandene Berufsausübung, die über die Eignung für den gewählten Stu-
diengang Aufschluss geben können. 
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(3) Die Universität kann verlangen, dass die der Auswahlentscheidung zugrunde liegen-
den Dokumente bei der Immatrikulation (Einschreibung) im Original vorzulegen sind. 
 
 
§ 4 Auswahlkommission 
(1) Vom Fachbereich Geschichte und Soziologie wird zur Vorbereitung der Auswahlent-
scheidung eine Auswahlkommission eingesetzt. Sie besteht aus zwei Personen, die dem 
hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal angehören. Ein Mitglied muss der Gruppe 
der Professorenschaft angehören. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre. Eine 
Wiederbestellung ist möglich. 
(2) Die Auswahlkommission berichtet dem Fachbereichsrat nach Abschluss des Vergabe-
verfahrens über die gesammelten Erfahrungen und macht Vorschläge für die Weiterent-
wicklung des Auswahlverfahrens. 
 
 
§ 5 Auswahlverfahren 
(1) Am Auswahlverfahren nimmt nur teil, wer 
a) sich frist- und formgerecht um einen Studienplatz beworben hat und 
b) nicht im Rahmen einer vorweg abzuziehenden Quote am Vergabeverfahren teilnimmt. 
(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Auswahl 
aufgrund der in § 6 genannten Auswahlkriterien und erstellt gemäß § 7 eine Rangliste. Die 
Entscheidung über die Auswahl trifft der Rektor aufgrund einer Empfehlung der Auswahl-
kommission. 
(3) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Unterlagen nach § 3 Abs. 2 nicht fristgerecht 
oder nicht vollständig vorgelegt wurden. 
(4) Im übrigen bleiben die allgemein für das Bewerbungs- und Zulassungsverfahren gel-
tenden Bestimmungen in der Zulassungs- und Immatrikulationsordnung der Universität 
Konstanz unberührt. 
 
 
§ 6 Auswahlkriterien 
Die Auswahl erfolgt aufgrund einer gemäß § 7 zu bildenden Rangliste nach den folgenden 
Kriterien: 
a) die Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung (HZB) 
b) eine für den Studiengang Soziologie (BA) einschlägige, abgeschlossene mindestens 
zweijährige Berufsausbildung und eine ggf. vorhandene einschlägige Berufsausübung.  
 
 
§ 7 Erstellung der Rangliste für die Auswahlentscheidung 
(1) Die Auswahl erfolgt nach einer Punktzahl, die nach Maßgabe der schulischen und 

sonstigen Leistungen in den folgenden Schritten bestimmt wird: 
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1. Bewertung der schulischen Leistungen: 
 
Die Summe der im Abiturzeugnis erreichten Punkte wird durch 56 bzw.60∗ geteilt (max.15 
Punkte). Die sich ergebende Zahl wird auf eine Stelle hinter dem Komma berechnet. Es 
wird nicht gerundet.  
 
Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die vom Punkteschema des Abiturs an staatlichen 
Schulen in der Bundesrepublik Deutschland abweichen, sind die ausgewiesenen Ab-
schlussnoten in einen äquivalenten Wert auf einer Skala von maximal 15 Punkten umzu-
rechnen. Als Anhaltspunkt dient dabei die folgende Tabelle: 
 

Noten sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend

Punkte 15,14,13 12,11,10 9,8,7 6,5,4 3,2,1 0 

 
2. Bewertung der beruflichen Leistungen: 
 
Jedes Mitglied der Auswahlkommission bewertet die beruflichen Leistungen gemäß § 6 b) 
auf einer Skala von 0 bis 15. Danach wird aus der Summe der von den einzelnen Mitglie-
dern vergebenen Punktzahlen das arithmetische Mittel bis auf eine Dezimalstelle hinter 
dem Komma berechnet (max. 15 Punkte). Es wird nicht gerundet. 
 
(2) Die Punktzahl nach Absatz. 1 Nr. 1 (schulische Leistungen) wird mit zehn multipliziert 
und danach die Punktzahl nach Absatz 1 Nr. 2 (berufliche Leistungen) addiert.  
 
Auf der Grundlage der so ermittelten Punktzahl (max. 165 Punkte) wird unter allen Teil-
nehmern und Teilnehmerinnen am Auswahlverfahren eine Rangliste erstellt. 
 
(3) Bei Ranggleichheit gilt § 16 HVVO. 
 
 
§ 8 Ausländerquote 
Die Ausländerquote für den Studiengang Soziologie mit Abschluss Bachelor wird auf 10% 
festgelegt. 
 
§ 9  
Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Hochschulvergabeverordnung Baden-
Württemberg in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 
§ 10 In-Kraft-Treten 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Universität Konstanz in Kraft. Sie gilt erstmals für das Wintersemester 
2006/2007. 
Gleichzeitig tritt die „Satzung der Universität Konstanz für das hochschuleigene Auswahl-
verfahren in dem Studiengang Soziologie mit akademischer Bachelor-Abschlussprüfung“ 
vom 23. Februar 2005 (Amtl. Bekm. 7/2005) außer Kraft. 
                                                 
∗) bei älteren Abiturzeugnissen mit einer maximal zu erreichenden Punktzahl von 900 Punkten wird durch 60 geteilt,  bei neueren Abi-
turzeugnissen mit einer maximal zu erreichenden Punktzahl vom 840 Punkten wird durch 56 geteilt. 
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Konstanz, 10. März 2006  
 

 
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhart von Graevenitz 
-Rektor- 
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 U N I V E R S I T Ä T   K O N S T A N Z 

 
Satzung der Universität Konstanz für das hochschuleigene 
Auswahlverfahren für die Zulassung in den Studiengang Bio-
logical Sciences mit akademischer Bachelor-
Abschlussprüfung  
 
Vom 10. März 2006 
 

Kennziffer:  
BA 2.0 
Stand: 10.03.2006 

 
 
Aufgrund von § 6 Abs. 1 und 2 des Hochschulzulassungsgesetzes (HZG) vom 15. Sep-
tember 2005 (GBl. S. 630), § 63 Abs. 2 Landeshochschulgesetz (LHG) vom 1. Januar 
2005 (GBl. S. 1), geändert am 19. Dezember 2005 (GBl. S. 794, 798), und von § 10 Abs. 
5 der Hochschulvergabeverordnung (HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 63), geändert 
am 12. Mai 2005 (GBl. S. 404), hat der Senat der Universität Konstanz am 22. Februar 
2006 die nachfolgende Satzung beschlossen. 
 
 
Präambel 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser Ordnung in männ-
licher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen und Männer und können auch in 
der entsprechenden weiblichen Sprachform geführt werden.  
 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
Die Universität Konstanz vergibt im Studiengang Biological Sciences mit akademischer 
Abschlussprüfung (Bachelor) 90 vom Hundert der Studienplätze an Studienbewerber nach 
dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens. Die Auswahlentscheidung 
wird nach dem Grad der Eignung und Motivation des Bewerbers für den gewählten Stu-
diengang und den angestrebten Beruf getroffen.  
 
 
§ 2 Fristen  
Zulassungen für Studienanfänger sind nur zum Wintersemester möglich. Der Antrag auf 
Zulassung einschließlich aller erforderlichen Unterlagen muss für das Wintersemester bis 
zum 15. Juli bei der Universität eingegangen sein (Ausschlussfrist). 
 
 
§ 3 Form des Antrags 
(1) Der Antrag ist auf dem von der Universität vorgesehenen Formular zu stellen. 
(2) Dem Antrag sind in Kopie  

a)  das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung (HZB), einer ein-
schlägigen fachgebundenen HZB bzw. einer ausländischen HZB, die von der zu-
ständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannt worden ist,  

b)  Nachweise über eine ggf. vorhandene Berufsausbildung, praktische Tätigkeit oder 
außerschulische Leistungen 

beizufügen.  
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(3) Die Universität kann verlangen, dass die der Zulassungsentscheidung zugrunde lie-
genden Dokumente bei der Einschreibung im Original vorzulegen sind. 

 
 
§ 4 Auswahlkommission 
(1) Von der Studienkommission Biologie wird zur Vorbereitung der Auswahlentscheidung 

eine Auswahlkommission eingesetzt. Sie besteht aus zwei Hochschullehrern gemäß § 
44 Abs. 1, Ziffer 1 LHG, und einem wissenschaftlichen Mitarbeiter oder Privatdozenten, 
gemäß § 44 Abs. 1, Ziffer 2 und Abs. 2, Ziffer 2 LHG. Die Amtszeit der Mitglieder be-
trägt 2 Jahre. Wiederbestellung ist möglich. 

(2) Die Auswahlkommission berichtet der Studienkommission Biologie nach Abschluss 
des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und macht Vorschläge für 
die Weiterentwicklung des Auswahlverfahrens. 

 
 
§ 5 Auswahlverfahren 
(1) Am Auswahlverfahren nimmt nur teil, wer 

a) sich frist- und formgerecht um einen Studienplatz beworben hat und 
 b) nicht im Rahmen einer vorweg abzuziehenden Quote am Vergabeverfahren teil-

nimmt. 
(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Auswahl 

aufgrund der in § 6 genannten Auswahlkriterien und erstellt gemäß § 7 eine Rangliste. 
Die Entscheidung über die Auswahl trifft der Rektor aufgrund einer Empfehlung der 
Auswahlkommission. 

(3) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Unterlagen nach § 3 Abs. 2 nicht fristgerecht 
oder nicht vollständig vorgelegt wurden. 

(4) Im Übrigen bleiben die allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden Bestimmun-
gen in der Zulassungs- und Immatrikulationssatzung der Universität Konstanz unbe-
rührt. 

 
 
§ 6 Auswahlkriterien 
(1) Die Auswahl erfolgt aufgrund einer gemäß § 7 zu bildenden Rangliste nach den in Ab-

satz 2 genannten Auswahlkriterien.   
(2) Für die Bildung der Rangliste im Rahmen des Auswahlverfahrens sind nachfolgende 

Kriterien zu berücksichtigen: 
a) schulische Leistungen (Auswahlkriterium 1) 

Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung 
b) berufliche und außerschulische Leistungen (Auswahlkriterium 2) 

für das Studienfach Biological Sciences einschlägige Berufsausbildungen, prakti-
sche Tätigkeiten und Auszeichnungen. 
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§ 7 Erstellung der Rangliste für die Auswahlentscheidung 
(1) Die Auswahl erfolgt nach einer Punktzahl, die nach Maßgabe folgender schulischer 

und sonstiger Leistungen in den folgenden Schritten bestimmt wird: 
 

1. Bewertung der schulischen Leistungen (Auswahlkriterium 1): 
 

Die Summe der im Abiturzeugnis erreichten Punkte wird durch 56 bzw.60∗ geteilt 
(max.15 Punkte). Die sich ergebende Zahl wird auf eine Stelle hinter dem Komma 
berechnet. Es wird nicht gerundet.  
 
Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die vom Punkteschema des Abiturs an staat-
lichen Schulen in der Bundesrepublik Deutschland abweichen, sind die ausgewiese-
nen Abschlussnoten in einen äquivalenten Wert auf einer Skala von maximal 15 
Punkten umzurechnen. Als Anhaltspunkt dient dabei die folgende Tabelle: 

 
Noten sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend
Punkte  15, 14, 13 12, 11, 

10 
9, 8, 7 6, 5, 4 3, 2, 1 0 

 
 Für die genaue Festlegung eines äquivalenten Punktwertes verfährt die Auswahl-

kommission gemäß dem unter §7 Abs.1 Nr. 2 beschriebenen Verfahren. 
 
Ausländische Noten sind nach den Richtlinien der KMK in deutsche Noten umzurech-
nen. Ist Deutsch nicht Landessprache, tritt anstelle des im Fach Deutsch erzielten Er-
gebnisses das in der Landessprache erzielte Ergebnis; in diesem Fall kann Deutsch 
als Fremdsprache gewertet werden. 

 
2. Bewertung der bereits erbrachten beruflichen und außerschulischen Leistungen 
(Auswahlkriterium 2): 

 
Berufliche Leistungskriterien können eine einschlägige, abgeschlossene Berufsausbildung 
(z. B. Technischer Assistent oder Laborant im Bereich Biologie, Chemie, Medizin, Phar-
mazie) oder bisherige für das Studienfach einschlägige, praktische Tätigkeiten (z. B. öko-
logisches Jahr). Außerschulische Leistungen sind Auszeichnungen und Preise. Für die 
bereits erbrachten beruflichen und außerschulischen Leistungen können insgesamt ma-
ximal 15 Punkte vergeben werden. Die Vergabe erfolgt durch die Auswahlkommission in-
nerhalb der im folgenden aufgeführten Bandbreite: 
 
Berufliche / außerschulische Leistung Punkte 

• einschlägige praktische Tätigkeiten im In- und 
Ausland 
 

bis 8 

• Auszeichnungen (z. B. erfolgreiche Teilnahme an 
„Jugend forscht“), Schulpreise für hervorragende 
Leistungen inden naturwissenschaftlichen Fä-
chern und dergleichen  
 

bis 8 

• einschlägige abgeschlossene Berufsausbildung 
entsprechend Abs. 1 Nr. 2 

bis 15 

                                                 
*) Bei älteren Abiturzeugnissen mit einer maximal zu erreichenden Punktzahl von 900 Punkten wird durch 60 geteilt, bei neueren Abi-
turzeugnissen mit einer maximal zu erreichenden Punktzahl von 840 Punkten wird durch 56 geteilt. 
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(2) Die Punktzahl nach Absatz. 1 Nr. 1 (schulische Leistungen) wird mit zwei multipliziert. 

Danach wird die Punktezahl nach Absatz 1 Nr. 2 (berufliche und außerschulische Leis-
tungen) addiert. Auf der Grundlage der so ermittelten Punktzahl (max. 45 Punkte) wird 
unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen am Auswahlverfahren eine Rangliste er-
stellt. 

(3) Bei Ranggleichheit gilt § 16 HVVO. 
 
 
§ 8  
Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Hochschulvergabeverordnung Baden-
Württemberg in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 
§ 9 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Universität Konstanz in Kraft. Sie gilt erstmals für das Zulassungsverfahren 
zum Wintersemester 2006/2007. 
Gleichzeitig tritt die „Satzung der Universität Konstanz für das hochschuleigene Auswahl-
verfahren in dem Studiengang Biological Sciences mit akademischer Bachelor-Prüfung“ 
vom 20. März 2003 (Amtl. Bekm. 11/2003) geändert am 1. Juni 2004 (Amtl. Bekm. 
27/2004), außer Kraft. 
 
 
Konstanz, 10. März 2006  
 
 

 
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhart von Graevenitz 
- Rektor -  
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 U N I V E R S I T Ä T   K O N S T A N Z 

 
Satzung der Universität Konstanz für das hochschuleigene 
Auswahlverfahren für die Zulassung in den Studiengang Bio-
logie für das Lehramt am Gymnasium 

 
Vom 10. März 2006 
 

Kennziffer:  
LA 3.0 
Stand: 10.03.2006 

 
 
Aufgrund von § 6 Abs. 1 und 2 des Hochschulzulassungsgesetzes (HZG) vom 15. Sep-
tember 2005 (GBl. S. 630), § 63 Abs. 2 Landeshochschulgesetz (LHG) vom 1. Januar 
2005 (GBl. S. 1), geändert am 19. Dezember 2005 (GBl. S. 794, 798), und von § 10 Abs. 
5 der Hochschulvergabeverordnung (HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 63), geändert 
am 12. Mai 2005 (GBl. S. 404), hat der Senat der Universität Konstanz am 22. Februar 
2006 die nachfolgende Satzung beschlossen. 
 
 
Präambel 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser Ordnung in männ-
licher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen und Männer und können auch in 
der entsprechenden weiblichen Sprachform geführt werden.  
 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
Die Universität Konstanz vergibt im Studiengang Biologie für das Lehramt am Gymnasium 
90 vom Hundert der Studienplätze an Studienbewerber nach dem Ergebnis eines hoch-
schuleigenen Auswahlverfahrens. Die Auswahlentscheidung wird nach dem Grad der 
Eignung und Motivation des Bewerbers für den gewählten Studiengang und den ange-
strebten Beruf getroffen.  
 
 
§ 2 Fristen  
Zulassungen für Studienanfänger sind nur zum Wintersemester möglich. Der Antrag auf 
Zulassung einschließlich aller erforderlichen Unterlagen muss für das Wintersemester bis 
zum 15. Juli bei der Universität eingegangen sein (Ausschlussfrist). 
 
 
§ 3 Form des Antrags 
(1) Der Antrag ist auf dem von der Universität vorgesehenen Formular zu stellen. 
(2) Dem Antrag sind in Kopie  

a)  das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung (HZB), einer ein-
schlägigen fachgebundenen HZB bzw. einer ausländischen HZB, die von der zu-
ständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannt worden ist,  

b)  Nachweise über eine ggf. vorhandene Berufsausbildung, praktische Tätigkeit oder 
außerschulische Leistungen 

beizufügen.  
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(3) Die Universität kann verlangen, dass die der Zulassungsentscheidung zugrunde lie-
genden Dokumente bei der Einschreibung im Original vorzulegen sind. 
 

 
 
§ 4 Auswahlkommission 
(1) Von der Studienkommission Biologie wird zur Vorbereitung der Auswahlentscheidung 

eine Auswahlkommission eingesetzt. Sie besteht aus zwei Hochschullehrern gemäß § 
44 Abs. 1, Ziffer 1 LHG, einem Privatdozenten und einem Mitarbeiter des wissenschaft-
lichen Dienstes, gemäß § 44 Abs. 1, Ziffer 2 und Abs. 2, Ziffer 2 LHG. Die Amtszeit der 
Mitglieder beträgt 2 Jahre. Wiederbestellung ist möglich. 

(2) Die Auswahlkommission berichtet der Studienkommission Biologie nach Abschluss 
des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und macht Vorschläge für 
die Weiterentwicklung des Auswahlverfahrens. 

 
 
§ 5 Auswahlverfahren 
(1) Am Auswahlverfahren nimmt nur teil, wer 

a) sich frist- und formgerecht um einen Studienplatz beworben hat und 
 b) nicht im Rahmen einer vorweg abzuziehenden Quote am Vergabeverfahren teil-

nimmt. 
(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Auswahl 

aufgrund der in § 6 genannten Auswahlkriterien und erstellt gemäß § 7 eine Rangliste. 
Die Entscheidung über die Auswahl trifft der Rektor aufgrund einer Empfehlung der 
Auswahlkommission. 

(3) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Unterlagen nach § 3 Abs. 2 nicht fristgerecht 
oder nicht vollständig vorgelegt wurden. 

(4) Im Übrigen bleiben die allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden Bestimmun-
gen in der Zulassungs- und Immatrikulationssatzung der Universität Konstanz unbe-
rührt. 

 
 
§ 6 Auswahlkriterien 
(1) Die Auswahl erfolgt aufgrund einer gemäß § 7 zu bildenden Rangliste nach den in Ab-

satz 2 genannten Auswahlkriterien.   
(2) Für die Bildung der Rangliste im Rahmen des Auswahlverfahrens sind nachfolgende 

Kriterien zu berücksichtigen: 
 

a) schulische Leistungen (Auswahlkriterium 1) 
Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung 

 
b) berufliche und außerschulische Leistungen (Auswahlkriterium 2) 

für das Studienfach Biologie einschlägige Berufsausbildungen, praktische Tätigkei-
ten und Auszeichnungen. 
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§ 7 Erstellung der Rangliste für die Auswahlentscheidung 
(1) Die Auswahl erfolgt nach einer Punktzahl, die nach Maßgabe folgender schulischer 

und sonstiger Leistungen in den folgenden Schritten bestimmt wird: 
 
1. Bewertung der schulischen Leistungen (Auswahlkriterium 1): 

 
    Die Summe der im Abiturzeugnis erreichten Punkte wird durch 56 bzw.60∗ geteilt 

(max.15 Punkte). Die sich ergebende Zahl wird auf eine Stelle hinter dem Komma 
berechnet. Es wird nicht gerundet.  
 
Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die vom Punkteschema des Abiturs an staat-
lichen Schulen in der Bundesrepublik Deutschland abweichen, sind die ausgewiese-
nen Abschlussnoten in einen äquivalenten Wert auf einer Skala von maximal 15 
Punkten umzurechnen. Als Anhaltspunkt dient dabei die folgende Tabelle: 

 
Noten sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend
Punkte  15, 14, 13 12, 11, 

10 
9, 8, 7 6, 5, 4 3, 2, 1 0 

 
 Für die genaue Festlegung eines äquivalenten Punktwertes verfährt die Auswahl-

kommission gemäß dem unter § 7 Abs.1 Nr. 2 beschriebenen Verfahren. 
 
Ausländische Noten sind nach den Richtlinien der KMK in deutsche Noten umzurech-
nen. Ist Deutsch nicht Landessprache, tritt anstelle des im Fach Deutsch erzielten Er-
gebnisses das in der Landessprache erzielte Ergebnis; in diesem Fall kann Deutsch 
als Fremdsprache gewertet werden. 

 
2. Bewertung der bereits erbrachten beruflichen und außerschulischen Leistungen 
(Auswahlkriterium 2): 
 
Berufliche Leistungskriterien können eine abgeschlossene Berufsausbildung (z. B. Tech-
nischer Assistent oder Laborant im Bereich Biologie, Chemie, Medizin, Pharmazie, etc.) 
oder bisherige für den Studienschwerpunkt einschlägige Berufsausübung sein, wie z. B. 
praktische Tätigkeiten (ökologisches Jahr, etc.) Für die Bewertung der bereits erbrachten 
beruflichen Leistungen können maximal insgesamt 15 Punkte vergeben werden. 
 
Die Punktevergabe für berufliche Leistungen erfolgt innerhalb des Bewerbungsverfahrens: 
 
Berufliche / außerschulische Leistung Punkte 

• Praktika im In- und Ausland in für das Berufsfeld 
relevanten Einrichtungen  

bis 8 

• Auszeichnungen wie u.a. 
Jugend forscht 
Schulpreise und dergleichen  

bis 8 

• abgeschlossene Berufsausbildung entsprechend
Abs. 1 Nr. 2 

bis 15 
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(2) Die Punktzahl nach Absatz. 1 Nr. 1 (schulische Leistungen) wird mit zwei multipliziert. 

Danach wird die Punktzahl nach Absatz 1 Nr. 2 (berufliche und außerschulische Leis-
tungen) addiert. Auf der Grundlage der so ermittelten Punktzahl (max. 45 Punkte) wird 
unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen eine Rangliste erstellt. 

 
(3) Bei Ranggleichheit gilt § 16 HVVO. 
 
 
§ 8  
Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Hochschulvergabeverordnung Baden-
Württemberg in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 
§ 9  
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Universität Konstanz in Kraft. Sie gilt erstmals für das Wintersemester 
2006/2007. 
Gleichzeitig tritt die „Satzung der Universität Konstanz für das hochschuleigene Auswahl-
verfahren in dem Studiengang Biologie/Wissenschaftliche Prüfung für das Lehramt am 
Gymnasium“ vom 18. März 2003 (Amtl. Bekm. 11/2003) und der Änderung vom 1. Juni 
2004 (Amtl. Bekm. 20/2004), außer Kraft. 
 
 
 
Konstanz, 10. März 2006 
 

 
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhart von Graevenitz 
Rektor  
 



 23

 
 U N I V E R S I T Ä T   K O N S T A N Z 

 
Satzung der Universität Konstanz für das hochschuleigene 
Auswahlverfahren in dem Studiengang Life Science mit aka-
demischer Bachelor-Abschlussprüfung  
 
Vom 10. März 2006 
 

Kennziffer:  
BA 6.0 
Stand: 10.03.2006 

 
 
Aufgrund von § 6 Abs. 1 und 2 des Hochschulzulassungsgesetzes (HZG) vom 15. Sep-
tember 2005 (GBl. S. 630), § 58 Abs. 5 und § 63 Abs. 2 des Landeshochschulgesetzes 
(LHG) vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1), geändert am 19. Dezember 2005 (GBl. S. 794, 
798), und von § 10 Abs. 1 und 5 der Hochschulvergabeverordnung (HVVO) vom 13. Ja-
nuar 2003 (GBl. S. 63), zuletzt geändert am 12. Mai 2005 (GBl. S. 404), hat der Senat der 
Universität Konstanz am 22. Februar 2006 die nachfolgende Satzung beschlossen. 
 
 
Präambel 
 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser Ordnung in männ-
licher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen und Männer und können auch in 
der entsprechenden weiblichen Sprachform geführt werden. Dies gilt auch für die Führung 
von Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen und Titeln. 
 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
 
Die Universität Konstanz vergibt im Bachelor-Studiengang 90 vom Hundert der Studien-
plätze an Studienbewerber nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfah-
rens. Die Auswahlentscheidung wird nach dem Grad der Eignung und Motivation des Be-
werbers für den gewählten Studiengang und den angestrebten Beruf getroffen.  
 
 
§ 2 Fristen  
 
Zulassungen für Studienanfänger sind nur zum Wintersemester möglich. Der Antrag auf 
Zulassung muss für das Wintersemester bis zum 15. Juli bei der Universität eingegangen 
sein (Ausschlussfrist). 
 
 
§ 3 Form des Antrags 
 
(1) Der Antrag ist auf dem von der Universität vorgesehenen Formular zu stellen. 
 
(2) Dem Antrag sind in Kopie  
 
a) das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung (HZB), einer einschlägi-

gen fachgebundenen HZB bzw. einer ausländischen HZB, die von der zuständigen 
staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannt worden ist,  
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b) Nachweise über eine ggf. vorhandene Berufsausbildung, praktische Tätigkeit oder au-
ßerschulische Leistungen, 

 
beizufügen.  
 
(3) Die Universität kann verlangen, dass die der Zulassungsentscheidung zugrunde lie-
genden Dokumente bei der Einschreibung im Original vorzulegen sind. 
 
(4) Die Bewerbung ist ohne den in Absatz 2 a genannten Nachweis zulässig, wenn der 
Bewerber die letzte Jahrgangsstufe einer auf das Studium vorbereitenden Schule oder in 
entsprechender Weise eine Einrichtung des zweiten oder dritten Bildungswegs besucht; in 
diesen Fällen ist eine Erklärung des Bewerbers darüber erforderlich, dass er die HZB im 
Jahr der beantragten Zulassung voraussichtlich erhalten wird. Der Nachweis ist durch das 
Halbjahreszeugnis aus 13/1 zu erbringen. Der endgültige Nachweis über die HZB ist spä-
testens bis zum 15. Juli eines Jahres nachzureichen. 
 
 
§ 4 Auswahlkommission 
 
(1) Die Aufgaben der Auswahlkommission übernimmt der Ständige Prüfungsausschuss 
des Studienganges Life Science. 
 
(2) Die Auswahlkommission berichtet den Fachbereichsräten Biologie und Chemie nach 
Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen und macht Vor-
schläge für die Weiterentwicklung des Auswahlverfahrens. 
 
 
§ 5 Auswahlverfahren 
 
(1) Am Auswahlverfahren nimmt nur teil, wer 
 
a) sich frist- und formgerecht um einen Studienplatz beworben hat und 
b) nicht im Rahmen einer vorweg abzuziehenden Quote am Vergabeverfahren teilnimmt. 
 
(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Auswahl 
aufgrund der in § 6 genannten Auswahlkriterien und erstellt gemäß § 7 eine Rangliste. Die 
Entscheidung über die Auswahl trifft der Rektor aufgrund einer Empfehlung der Auswahl-
kommission. 
 
(3) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Unterlagen nach § 3 Abs. 2 nicht fristgerecht 
oder nicht vollständig vorgelegt wurden. 
 
(4) Im übrigen bleiben die allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden Bestim-
mungen in der Zulassungs- und Immatrikulationssatzung der Universität Konstanz unbe-
rührt. 
 
 
§ 6 Auswahlkriterien 
 
Die Auswahl erfolgt aufgrund einer gemäß § 7 zu bildenden Rangliste nach folgenden Kri-
terien.   
a) die Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung (HZB) 
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b) für das Studienfach Life Science einschlägige Berufsausbildungen, praktische Tätig-
keiten und Auszeichnungen gemäß § 7 Abs. 1. Nr. 2. 

 
 
§ 7 Erstellung der Rangliste für die Auswahlentscheidung 
 
(1) Die Auswahl erfolgt nach einer Punktzahl, die nach Maßgabe folgender schulischer 
und sonstiger Leistungen in den folgenden Schritten bestimmt wird: 
 
1. Bewertung der schulischen Leistungen: 
 
a) Die Summe der im Abiturzeugnis erreichten Punkte wird durch 56 bzw.60∗ geteilt 

(max.15 Punkte). Die sich ergebende Zahl wird auf eine Stelle hinter dem Komma be-
rechnet. Es wird nicht gerundet.  

 Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die vom Punkteschema des Abiturs an staatli-
chen Schulen in der Bundesrepublik Deutschland abweichen, sind die ausgewiese-
nen Abschlussnoten in einen äquivalenten Wert auf einer Skala von maximal 15 
Punkten umzurechnen. Als Anhaltspunkt dient dabei die folgende Tabelle 

 
Noten sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend
Punkte  15, 14, 13 12, 11, 

10 
9, 8, 7 6, 5, 4 3, 2, 1 0 

 
 Für die genaue Festlegung eines äquivalenten Punktwertes verfährt die Auswahl-

kommission gemäß dem unter § 7 Abs. (1) Punkt 2. beschriebenen Verfahren. 
 

 
b) Ausländische Noten sind nach den Richtlinien der KMK in deutsche Noten umzurech-

nen. 
 
2. Bewertung der sonstigen Leistungen: 
 
Jedes Mitglied der Auswahlkommission bewertet die gesamten sonstigen Leistungen ge-
sondert auf einer Skala von 0 bis  3. Dabei werden insbesondere folgende Kriterien be-
rücksichtigt, sofern sie  
über die Eignung und Motivation für das angestrebte Studium besonderen Aufschluss ge-
ben: 
 
a) abgeschlossene Berufsausbildung in einem der folgenden Ausbildungsberufe 

Techniker, Laborant, Technischer Assistent im Bereich Chemie, Biologie, Medizin, 
Pharmazie  
oder bisherige, für den Studiengang einschlägige Berufsausübung (auch ohne abge-
schlossene Ausbildung), In der Bewertung dieser Kriterien sind auch die Prädikate der 
Abschlusszeugnisse zu berücksichtigen. 

b) praktische Tätigkeiten, 
c) außerschulische Leistungen, z.B. Preise und Auszeichnungen  
 

                                                 
∗) bei älteren Abiturzeugnissen mit einer maximal zu erreichenden Punktzahl von 900 Punkten wird durch 60 geteilt,  bei neueren Abiturzeugnissen 
mit einer maximal zu erreichenden Punktzahl vom 840 Punkten wird durch 56 geteilt. 
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Danach wird aus der Summe der von den einzelnen Mitgliedern vergebenen Punktzahlen 
das arithmetische Mittel bis auf eine Dezimalstelle hinter dem Komma berechnet (max.  3 
Punkte). Es wird nicht gerundet. 
 
(2) Die Punktzahl nach Absatz. 1 Nr. 1 (schulische Leistungen) und die Punktzahl nach 
Absatz 1 Nr. 2 (sonstige Leistungen) werden addiert. Auf der Grundlage der so ermittelten 
Punktzahl (max.  18  Punkte) wird unter allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen eine 
Rangliste erstellt. 
 
(3) Bei Ranggleichheit gilt § 16 HVVO. 
 
 
§ 8  
 
Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Hochschulvergabeverordnung Baden-
Württemberg in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 
§ 9 In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Universität Konstanz in Kraft. Sie gilt erstmals für das Zulassungsverfahren 
zum Wintersemester 2006/2007. 
Gleichzeitig tritt die Zulassungssatzung für den Bachelor-Studiengang Life Science vom 
18. März 2003 (Amtl. Bekm. 11/2003), geändert am 15. November 2004 (Amtl. Bekm. 
45/2004) außer Kraft. 
 
 
 
Konstanz, 10. März 2006  
 

 
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhart von Graevenitz 
- Rektor - 
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 U N I V E R S I T Ä T   K O N S T A N Z 

 
Satzung der Universität Konstanz für das hochschuleigene 
Auswahlverfahren in dem Studiengang Rechtswissenschaft 
mit universitärer Schwerpunktsbereichsprüfung und staatli-
cher Pflichtfachprüfung  

 
vom 10. März 2006 
 

Kennziffer:  
JUR 1.0 
Stand: 10.03.2006 

 
 
Aufgrund von § 6 Abs. 1 und 2 des Hochschulzulassungsgesetzes (HZG) vom 
15. September 2005 (GBl. S. 630), § 63 Abs. 2 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 
1. Januar 2005 (GBl. S.1), geändert am 19. Dezember 2005 (GBl. S. 794, 798), und von § 
10 Abs. 1 und 5 der Hochschulvergabeverordnung (HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 
63), zuletzt geändert am 12. Mai 2005 (GBl. S. 404), hat der Senat der Universität am 22. 
Februar 2006 die nachfolgende Satzung beschlossen. 
 
 

Präambel 
Alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in dieser Ordnung in 
männlicher Form erscheinen, betreffen gleichermaßen Frauen und Männer und kön-
nen auch in der entsprechenden weiblichen Sprachform geführt werden. Dies gilt 
auch für die Führung von Hochschulgraden, akademischen Bezeichnungen und Ti-
teln. 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
Die Universität vergibt im Studiengang Rechtswissenschaft mit universitärer Schwer-
punktsbereichsprüfung und staatlicher Pflichtfachprüfung jeweils 90 vom Hundert der Stu-
dienplätze an Studienbewerber nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlver-
fahrens. Die Auswahlentscheidung wird nach Eignung und Motivation des Bewerbers für 
den gewählten Studiengang und den angestrebten Beruf getroffen.  
 
§ 2 Fristen 
Der Antrag auf Zulassung muss für das Wintersemester bis zum 15. Juli, für das Sommer-
semester bis zum 15. Januar eines Jahres bei der Universität eingegangen sein (Aus-
schlussfristen).  
 
§ 3 Form des Antrags 
(1) Der Antrag ist auf dem von der Universität vorgesehenen Formular zu stellen. 
(2) Dem Antrag sind in Kopie 

a) das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulzugangsberechtigung (HZB), einer ein-
schlägigen fachgebundenen HZB bzw. einer ausländischen HZB, die von der zu-
ständigen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannt worden ist, 

b) Nachweise über eine ggf. vorhandene einschlägige Berufsausbildung bzw. Berufs-
tätigkeit  

beizufügen.  
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(3) Die Universität kann verlangen, dass die der Zulassungsentscheidung zugrunde lie-
genden Dokumente bei der Einschreibung im Original vorzulegen sind. 
(4) Die Bewerbung ist ohne den in Absatz 2 a genannten Nachweis zulässig, wenn der 
Bewerber die letzte Jahrgangsstufe einer auf das Studium vorbereitenden Schule oder in 
entsprechender Weise eine Einrichtung des zweiten oder dritten 
Bildungswegs besucht; in diesen Fällen ist eine Erklärung des Bewerbers darüber erfor-
derlich, dass er die HZB im Jahr der beantragten Zulassung voraussichtlich erhalten wird. 
Der Nachweis ist durch das Halbjahreszeugnis aus 13/1 zu erbringen. Der endgültige 
Nachweis über die HZB ist spätestens bis zum 15. Juli/15. Januar eines Jahres nachzu-
reichen. 
 
§ 4 Auswahlkommission 
(1) Der Fachbereich Rechtswissenschaft setzt zur Vorbereitung der Auswahlentscheidung 
eine Auswahlkommission ein. Sie besteht aus einem Professor und dem Fachbereichsre-
ferenten. Die Amtszeit des Professors beträgt 2 Jahre. Wiederbestellung ist möglich. 
(2) Die Auswahlkommission berichtet dem Fachbereichsrat des Fachbereichs Rechtswis-
senschaften nach Abschluss des Vergabeverfahrens über die gesammelten Erfahrungen 
und macht Vorschläge für die Weiterentwicklung des Auswahlverfahrens. 
(3) Die Mitglieder des Fachbereichsrates haben das Recht, bei den Beratungen der Aus-
wahlkommission anwesend zu sein; sie haben jedoch kein Stimmrecht. 
 
 
§ 5 Auswahlverfahren 
(1) Am Auswahlverfahren nimmt nur teil, wer sich frist- und formgerecht um einen Stu-
dienplatz beworben hat und nicht im Rahmen einer vorweg abzuziehenden Quote am 
Vergabeverfahren teilnimmt. 
(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Auswahl 
aufgrund der in § 6 genannten Auswahlkriterien und erstellt aufgrund der Berechnungen 
der Studentischen Abteilung gem. § 7 eine Rangliste. Die Entscheidung über die Auswahl 
trifft der Rektor aufgrund einer Empfehlung der Auswahlkommission. 
(3) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Unterlagen nach § 3 Abs. 2 nicht fristgerecht 
oder nicht vollständig vorgelegt wurden. 
(4) Im übrigen bleiben die allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden Bestim-
mungen in der Zulassungs- und Immatrikulationssatzung der Universität Konstanz unbe-
rührt. 
 
§ 6 Auswahlkriterien 
(1) Die Auswahl erfolgt aufgrund einer gemäß § 7 zu bildenden Rangliste nach den in Ab-
satz 2 genannten Kriterien. 
(2) Die Auswahl wird nach der Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung 
(vgl. § 10 Abs. 1 Nr. 1 HVVO) sowie dem Nachweis einer abgeschlossenen Berufsausbil-
dung, die Rechtskenntnisse vermittelt, und ggf. vorhandener entsprechender Berufstätig-
keit (vgl. § 10 Abs. 1 Nr. 5 HVVO), getroffen. 
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§ 7 Erstellung der Rangliste für die Auswahlentscheidung 
(1) Die Auswahl erfolgt nach einer Punktzahl, die nach Maßgabe folgender schulischer 
und sonstiger Leistungen in den folgenden Schritten bestimmt wird: 
 
1. Bewertung der schulischen Leistungen: 
 
a) Die Summe der im Abiturzeugnis erreichten Punkte wird bei Abiturzeugnissen aus Abi-

turprüfungsterminen, in denen eine Höchstpunktzahl von 900 erreichbar war, durch 60 
und bei Abiturprüfungsterminen mit einer erreichbaren Höchstpunktzahl von 840 durch 
56 geteilt (max.15 Punkte). Die sich ergebende Zahl wird auf eine Stelle hinter dem 
Komma berechnet. Es wird nicht gerundet. 

 
b) Ausländische Noten sind nach den Richtlinien der KMK in deutsche Noten umzu-

rechnen. Ist Deutsch nicht Landessprache, tritt anstelle des im Fach Deutsch erzielten 
Ergebnisses das in der Landessprache erzielte Ergebnis; in diesem Fall kann Deutsch 
als Fremdsprache gewertet werden. 

 
2. Bewertung der beruflichen Leistungen: 
 
Jedes Mitglied der Auswahlkommission bewertet gesondert eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung im Sinne von § 10 Abs. 1 Nr. 5 HVVO auf einer Skala von 0 bis 15. We-
sentlicher Maßstab für die Bewertung ist der Umfang der in der Ausbildung vermittelten 
Rechtskenntnisse und die dabei erzielten Leistungen. Einschlägige Berufsausbildungen 
sind beispielsweise die Ausbildungsgänge zum Rechtsanwalts-, Notar- Steuergehilfen, 
Bank- und Versicherungskaufmann, Versicherungsfachangestellten oder vergleichbare 
Ausbildungen. 
Berücksichtigt wird ebenfalls eine ggf. nachgewiesene Berufstätigkeit in den genannten 
Ausbildungsberufen.  
Danach wird aus der Summe der von den einzelnen Mitgliedern vergebenen Punktzahlen 
das arithmetische Mittel bis auf eine Dezimalstelle hinter dem Komma berechnet (max. 15 
Punkte). Es wird nicht gerundet. 
(2) Die Punktzahl nach Absatz. 1 Nr. 1 (schulische Leistungen, max. 15 Punkte) und die 
Punktzahl nach Absatz 1 Nr. 2 (berufliche Leistungen, max. 15 Punkte) werden addiert; 
schulische und berufliche Leistungen sind dabei in einem Verhältnis von 10 zu 1 zu wer-
ten. Auf der Grundlage der so ermittelten Punktzahl (max. 165 Punkte) wird eine Rangliste 
aller Teilnehmer erstellt. 
(3) Bei Ranggleichheit gilt § 16 HVVO. 
 
§ 8 In-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Bekannt-
machungen der Universität Konstanz in Kraft. Sie gilt erstmals für das Zulassungsverfah-
ren zum Wintersemester 2006/2007. 
Gleichzeitig tritt die „Satzung der Universität Konstanz für das hochschuleigene Auswahl-
verfahren in dem Studiengang Rechtswissenschaft mit universitärer Schwerpunkts-
bereichsprüfung und staatlicher Pflichtfachprüfung“ vom 18. März 2003 (Amtl. Bekm. 
11/2003), berichtigt am 26. Juni 2003 (Amtl. Bekm. 18/2003), geändert am 1. Juni 2004 
(Amtl. Bekm. 21/2004) außer Kraft. 
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Konstanz, 10. März 2006  
 

 
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Gerhart von Graevenitz 
- Rektor -  
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